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RS OGH 1988/10/25 5Ob620/88
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.10.1988

Norm

EheG §68

Rechtssatz

Dem Bedürftigen wird nach dieser Gesetzesstelle ein Rechtsanspruch auf Unterhalt gewährt, der bei Vorliegen der

Voraussetzungen schon mit der Scheidung der Ehe wenigstens dem Grunde nach entsteht.
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5 Ob 620/88
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